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Gemeinde Groß Teetzleben
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Erstellungsdatum: 08.10.2019

Benutzungs- und Entgeltordnung für die Räumlichkeiten des 
Sportlerheimes, des Bürgerhauses und des Feuerwehrgerätehauses der 
Gemeinde Groß Teetzleben

Beratungsfolge:
Status  Datum Gremium

Ö 23.10.2019 39 Gemeindevertretung Groß Teetzleben

1. Sach- und Rechtslage:
Gemäß § 6 Kommunalabgabengesetzes M-V vom 12.04.2005, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.07.2016 sind Benutzungsentgelte zu erheben, wenn die Einrichtungen 
überwiegend der Inanspruchnahme einzelner Personen oder Personengruppen dienen. Das 
Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken, aber nicht 
überschreiten. Von einer Kostendeckung kann aus Gründen des öffentlichen Interesses 
abgesehen werden.
 
Die bestehende Benutzungs-und Entgeltordnung für die Räumlichkeiten des Sportlerheimes, 
des Bürgerhauses und des Feuerwehrgerätehauses wurde am 08.06.2011 beschlossen.
 
Die Gemeindevertretung hat gemäß § 22 Abs. 3 Ziffer 11 der Kommunalverfassung M-V 
vom 13.07.2011 die Festsetzung privatrechtlicher Entgelte zu beschließen. Sie kann somit 
abweichend von der Kalkulation geringere und differenziertere Entgelte beschließen und in 
einer gesonderten Entgeltordnung regeln.

2. Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Groß Teetzleben beschließt die Kalkulation und die Benutzungs- 
und Entgeltordnung für die Räumlichkeiten des Sportlerheimes, des Bürgerhauses und des 
Feuerwehrgerätehauses der Gemeinde Groß Teetzleben. 

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsjahr 2019: 

    Nein

    Ja   

in Folgejahren:

 Nein                 Ja   
 
                              einmalig     
                              jährlich wiederkehrend

Finanzielle Mittel stehen:
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 planmäßig zur Verfügung unter:

Produktsachkonto: 
1.2.6.01.43229000
1.1.4.01.43229000
4.2.4.00.43229000

Bezeichnung:
Sonstige Entgelte

 nicht zur Verfügung 
(Deckungsvorschlag)

Produktsachkonto:

     Bezeichnung:

 Deckungsmittel stehen nicht zur
      Verfügung

Haushaltsmittel: Haushaltsmittel:
bisher angeordnete 
Mittel:

bisher angeordnete 
Mittel:

Maßnahmesumme: Maßnahmesumme:
noch verfügbar: noch verfügbar:

Erläuterungen:

Höhere Erträge

Anlage/n:
- Kalkulationsbericht Sportlerheim Groß Teetzleben
- Kalkulationsbericht Bürgerhaus Groß Teetzleben
- Kalkulationsbericht Kameradschaftsraum FFw Groß Teetzleben
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Kalkulation Nutzungsentgelt für das Sportlerheim Groß Teetzleben
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1. Allgemeines

Das Sportlerheim ist in Groß Teetzleben, in der Gemeinde Groß Teetzleben, Gemarkung Groß Teetz-
leben, Flur 2, Flurstück 130 mit einer Grundstücksfläche von 15764 m² gelegen. Das Sportlerheim be-
steht aus einem Vereinsraum, einer Umkleidekabine und Dusche, sowie WC’s. 

Es besteht die Möglichkeit den Vereinsraum und die WC’s zu mieten.

Gegenwärtig wird noch keine Gebühr für die Nutzung erhoben.

Auf Grund des § 6 des Kommunalabgabengesetzes M-V (KAG M-V) in der Fassung vom 12. April 2005 
(GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 584) sind Be-
nutzungsgebühren zu erheben, wenn Einrichtungen überwiegend der Inanspruchnahme einzelner 
Personen oder Personengruppen dienen. Das Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten 
der Einrichtung decken, aber nicht überschreiten. Von der Kostendeckung kann aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses abgesehen werden.

Gemäß § 1 Abs. 3 KAG M-V können kommunale Körperschaften für ihre öffentlichen Einrichtungen 
Benutzungs- oder Entgeltregelungen in privatrechtlicher Form treffen.

Im Folgenden werden ermittelt: die durchschnittlichen Benutzungen, Bewirtschaftungskosten, kalku-
latorische Kosten und daraus die Kalkulation des Nutzungsentgeltes.
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2. Flächenermittlung



Erstellt von schultzsusanne 08.10.2019
Kalkulationsbericht Sportlerheim Groß Teetzleben

4

3. Kostenermittlung
3.1 Bewirtschaftungskosten

Bei der Berechnung wurde zwischen den kalkulatorischen Kosten, die auf das Grundstück und Gebäu-
de entfallen und dem jährlichen Aufwand für die Bewirtschaftung des Objektes unterschieden. Die 
übrigen Aufwendungen unterliegen regelmäßig einer Preissteigerung, so dass sich Abzinsung und 
Preissteigerung überlagern und hier daher ebenfalls von gleichbleibenden Kosten ausgegangen wird. 
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3.2 Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Zinsen wurden in Höhe von 3,0 % auf den Restbuchwert der Anlage angesetzt. Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagennach-
weis der Gemeinde Groß Teetzleben. Die so ermittelten Kosten bleiben für die gesamte Nutzungsdauer gleich hoch.

(gemäß § 6 Abs. 2 a und 2 b KAG M-V, Abzugs-Restwertmethode) 
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4. Gebührenberechnung
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Kalkulation Nutzungsentgelt für das Bürgerhaus in Groß Teetzleben
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1. Allgemeines

Das Bürgerhaus ist in Groß Teetzleben, Dorfstraße 40 A, in der Gemeinde Groß Teetzleben, Gemar-
kung Groß Teetzleben, Flur 2, Flurstück 117/7 mit einer Grundstücksfläche von 500 m² gelegen. Ein 
Teil des Hauses wird an Tagesmütter vermietet und von Gemeindearbeitern sowie vom Bürgermeis-
ter genutzt. Die andere Hälfte kann für Familienfeierlichkeiten gemietet werden. 

Es besteht die Möglichkeit den kleinen Saal, den großen Saal oder alle Räume inkl. Küche zu mieten.

Gegenwärtig wird laut Beschluss der Gemeindevertreter für die Vermietung des Bürgerhauses eine 
Gebühr von 50 - 100 € pro Nutzung erhoben, je nachdem, welche Räume gemietet wurden.

Aufgrund der über 8 Jahre alten Entgeltordnung, wurde die Verwaltung aufgefordert, eine neue Be-
nutzungs- und Entgeltordnung mit dazugehöriger Gebührenkalkulation zu erstellen.

Auf Grund des § 6 des Kommunalabgabengesetzes M-V (KAG M-V) in der Fassung vom 12. April 2005 
(GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 584) sind Be-
nutzungsgebühren zu erheben, wenn Einrichtungen überwiegend der Inanspruchnahme einzelner 
Personen oder Personengruppen dienen. Das Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten 
der Einrichtung decken, aber nicht überschreiten. Von der Kostendeckung kann aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses abgesehen werden.

Gemäß § 1 Abs. 3 KAG M-V können kommunale Körperschaften für ihre öffentlichen Einrichtungen 
Benutzungs- oder Entgeltregelungen in privatrechtlicher Form treffen.

Im Folgenden werden ermittelt: die durchschnittlichen Benutzungen, Bewirtschaftungskosten, kalku-
latorische Kosten und daraus die Kalkulation des Nutzungsentgeltes.
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2. Flächenermittlung
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3. Kostenermittlung
3.1 Bewirtschaftungskosten

Bei der Berechnung wurde zwischen den kalkulatorischen Kosten, die auf das Grundstück und Gebäu-
de entfallen und dem jährlichen Aufwand für die Bewirtschaftung des Objektes unterschieden. Die 
übrigen Aufwendungen unterliegen regelmäßig einer Preissteigerung, so dass sich Abzinsung und 
Preissteigerung überlagern und hier daher ebenfalls von gleichbleibenden Kosten ausgegangen wird. 
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3.2 Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Zinsen wurden in Höhe von 3,0 % auf den Restbuchwert der Anlage angesetzt. Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagennach-
weis der Gemeinde Groß Teetzleben. Die so ermittelten Kosten bleiben für die gesamte Nutzungsdauer gleich hoch.

(gemäß § 6 Abs. 2 a und 2 b KAG M-V, Abzugs-Restwertmethode) 
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Hinweis:

Gem. § 6 Abs. 2 b Satz 4 KAG M-V ist es zulässig, von der Verzinsung des Eigenkapitals abzusehen.
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4. Gebührenberechnung
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Kalkulation Nutzungsentgelt für das Kameradschaftsraum der FFw in 
Groß Teetzleben
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1. Allgemeines

Das Kameradschaftsraum der FFw ist in Groß Teetzleben, in der Gemeinde Groß Teetzleben, Gemar-
kung Groß Teetzleben, Flur 2, Flurstück 130 mit einer Grundstücksfläche von 15764 m² gelegen. Das 
Haus besteht aus einem großen Schulungsraum, Umkleideräumen, einer Küche und WC’s. 

Es besteht die Möglichkeit den Schulungsraum mit Küche und WC’s zu mieten.

Gegenwärtig wird laut Beschluss der Gemeindevertreter für die Vermietung des Kameradschafts-
raum der FFw eine Gebühr von 55 € pro Nutzung erhoben. 

Aufgrund der über 8 Jahre alten Entgeltordnung, wurde die Verwaltung aufgefordert, eine neue Be-
nutzungs- und Entgeltordnung mit dazugehöriger Gebührenkalkulation zu erstellen.

Auf Grund des § 6 des Kommunalabgabengesetzes M-V (KAG M-V) in der Fassung vom 12. April 2005 
(GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 584) sind Be-
nutzungsgebühren zu erheben, wenn Einrichtungen überwiegend der Inanspruchnahme einzelner 
Personen oder Personengruppen dienen. Das Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten 
der Einrichtung decken, aber nicht überschreiten. Von der Kostendeckung kann aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses abgesehen werden.

Gemäß § 1 Abs. 3 KAG M-V können kommunale Körperschaften für ihre öffentlichen Einrichtungen 
Benutzungs- oder Entgeltregelungen in privatrechtlicher Form treffen.

Im Folgenden werden ermittelt: die durchschnittlichen Benutzungen, Bewirtschaftungskosten, kalku-
latorische Kosten und daraus die Kalkulation des Nutzungsentgeltes.
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2. Flächenermittlung
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3. Kostenermittlung
3.1 Bewirtschaftungskosten

Bei der Berechnung wurde zwischen den kalkulatorischen Kosten, die auf das Grundstück und Gebäu-
de entfallen und dem jährlichen Aufwand für die Bewirtschaftung des Objektes unterschieden. Die 
übrigen Aufwendungen unterliegen regelmäßig einer Preissteigerung, so dass sich Abzinsung und 
Preissteigerung überlagern und hier daher ebenfalls von gleichbleibenden Kosten ausgegangen wird. 
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3.2 Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Zinsen wurden in Höhe von 3,0 % auf den Restbuchwert der Anlage angesetzt. Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagennach-
weis der Gemeinde Groß Teetzleben. Die so ermittelten Kosten bleiben für die gesamte Nutzungsdauer gleich hoch.

(gemäß § 6 Abs. 2 a und 2 b KAG M-V, Abzugs-Restwertmethode) 

Hinweis:

Gem. § 6 Abs. 2 b Satz 4 KAG M-V ist es zulässig, von der Verzinsung des Eigenkapitals abzusehen.
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4. Gebührenberechnung



Benutzungs- und Entgeltordnung für das Bürgerhaus, das 
Sportlerheim und das Feuerwehrgerätehaus Groß Teetzleben

Nach Beschlussfassung durch die Gemeinde Groß Teetzleben vom 23.10.2019 wird 
folgende Benutzungs- und Entgeltordnung für das Bürgerhaus, das Sportlerheim und 
das Feuerwehrgerätehaus Groß Teetzleben erlassen:         

§ 1 - Gegenstand der Nutzung
Die Gemeinde Groß Teetzleben vermietet folgende Räumlichkeiten:

- kleiner Saal Bürgerhaus
- großer Saal Bürgerhaus
- Sportlerheim
- Feuerwehrgerätehaus

Die Säle im Bürgerhaus können sowohl einzeln als auch gemeinsam gemietet 
werden.

§ 2 - Benutzungsgenehmigung
Die Genehmigung zur Nutzung ist beim Bürgermeister oder einem von ihm 
Bevollmächtigten zu beantragen.
Bei Genehmigung wird dem Nutzer eine Vereinbarung zur Nutzung ausgehändigt.

§ 3 - Benutzungsentgelt
Für die Nutzung werden folgende Entgelte erhoben:

- kleiner Saal Bürgerhaus   90,00 €
- großer Saal Bürgerhaus 120,00 €
- Bürgerhaus komplett 135,00 €
- Sportlerheim   60,00 €
- Feuerwehrgerätehaus 105,00 €

Der Bürgermeister wird ermächtigt, in begründeten Fällen Ausnahmen von dieser 
Regelung zuzulassen.

Schuldner des Nutzungsentgelts sind die vertraglich festgelegten Nutzer.
Das Nutzungsentgelt wird mit der Nutzungsvereinbarung in Rechnung gestellt und ist 
im Voraus zu zahlen. 



§ 4 - Verhalten in den gemeindlichen Objekten
Der Nutzer ist verpflichtet, die zur Nutzung überlassenen Nutzungsgegenstände 
pfleglich zu behandeln und vor Schäden zu bewahren. Auftretende Mängel und 
Schäden sind  dem Eigentümer sofort anzuzeigen. Der Umgang mit offenem Feuer 
ist verboten. Kerzen dürfen nur unter Aufsicht abgebrannt werden.
Das Mobiliar ist pfleglich zu behandeln und darf nur artgerecht verwandt werden. 
Mobiliar und Geschirr wird nicht nach außerhalb verliehen.
Über Ausnahmen entscheidet der Bürgermeister.

Die Räumlichkeiten sind nach der Nutzung ordnungsgemäß gereinigt (gefegt und 
gewischt) zu übergeben.

Im Übergabeprotokoll sind eventuelle Schäden aufzunehmen.

§ 5 - Haftung
Der Nutzer haftet gegenüber der Gemeinde Groß Teetzleben für alle Schäden, die 
während der Mietzeit durch sein schuldhaftes Verhalten entstehen (vorsätzlich oder 
grob fahrlässig). Grundsätzlich ist der Schadenersatz in Geld zu leisten.

Der Eigentümer haftet nicht, wenn durch Ausfall technischer Anlagen oder 
Veränderung des baulichen Zustandes der vermieteten Objekte die Nutzung 
beeinträchtigt wird bzw. nicht möglich ist. Eine Haftungsübernahme geschieht nur in 
Fällen der Verursachung durch grobe Fahrlässigkeit oder durch Vorsatz des 
Eigentümers.

Der Eigentümer übernimmt keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die aus 
der Benutzung der gemeindlichen Objekte entstehen, so weit der Schaden nicht auf 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Eigentümers zurückzuführen ist.

Der Eigentümer übernimmt keine Haftung für die vom Nutzer eingebrachten oder 
untergestellten Gegenstände.

§ 6 - Inkrafttreten
Die Benutzungs- und Entgeltordnung für das das Bürgerhaus, das Sportlerheim und 
das Feuerwehrgerätehaus Groß Teetzleben tritt am Tag nach der Bekanntmachung 
in Kraft.

Groß Teetzleben, 23.10.2019

Schwarz Siegel
Bürgermeister
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